
Stadt Aurich (Ostfriesland) 
Der Bürgermeister 
FD: Bildung/Soziales/Sport 
Az.:  

    Aurich, den 06.11.2023         

 

Informationsvorlage 
Vorlagen Nr.  

23/191 

 

Status: öffentlich 

Fonds Selbsthilfegruppen 

 

Beratungsfolge: 

 
Nr.  Gremium  Datum  Zuständigkeit Status Beschluss 

      

 1 . Ausschuss für Soziales, Gleichstellung 
und gesellschaftliche Zusammenarbeit 

 Vorstellung öffentlich  

 
 
Sachverhalt: 
 
Mit Beschluss des Rates vom 29.04.2010 wurde für die Selbsthilfegruppen in der Stadt Aurich 
ein Fonds eingerichtet, der es diesen Gruppen ermöglichen sollte, hieraus für Projekte oder 
kleinere Anschaffungen einen Zuschuss zu erhalten.  
 
Folgende Anträge wurden eingereicht und werden mit der vollen Höhe bzw. max. 350 €/Antrag 
befürwortet. 
 
 

SH-Gruppe Antrag Summe Ergebnis 

Frauenselbsthilfe Krebs 
Gruppe Aurich 

Canon Multifunktionsdrucker           198,00 €            
198,00 €  

Prostatakrebs 
Selbsthilfegruppe Aurich 
e.V. 

Raummiete und Druck von Flyer           300,00 €            
300,00 €  

Blindenverein Aurich Victor Reader Stratus 12 M Wi-Fi           529,00 €            
350,00 €  

Kunterbunt- Depression Gruppenhandy und Versand           116,98 €            
116,98 €  

Oktopus- ADHS Gruppenhandy und Vertrag           285,00 €            
285,00 €  

Deutsche Gesellschaft für 
Muskelerkrankte Gruppe 
Ostfriesland 

Gruppenfahne           212,95 €            
212,95 €  

Fibromyalgie Vortrag  und Material für 
Öffentlichkeitsmaterial 

          231,64 €            
231,64 €  

Hospiz Aurich e.V. Schrank für Materialen           350,00 €            
350,00 €  

Post-Vac- SHG krank 
geimpft 

Gruppenhandy und Vertrag           290,88 €            
290,88 €  

        

  Summe: 2.514,45 €   2.335,45 €  
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Die Verteilung der Mittel erfolgte durch eine Abstimmung der Vertreter des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes, der Selbsthilfegruppen und der Stadt Aurich nach Übermittlung der 
Anträge. Die schriftliche Abwicklung, die Entgegennahme der Anträge sowie - nach 
Zustimmung des Gremiums - die Auszahlung der Zuschussbeträge, erfolgte durch den 
Paritätischen Wohlfahrtsverband. 
 
Die Einrichtung des Fonds und das Vergabeverfahren haben sich bewährt, so dass diese 
Einrichtung auch 2024 fortgesetzt werden sollte. Die erforderlichen HH-Mittel sind im HH-
Entwurf für 2024 enthalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
gez. Feddermann 
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